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Empfehlungen zur Feststellung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs und

zur Entscheidung über den weiteren Schulbesuch

                          zuständige Schule                                                                                                       Datum

An die
Niedersächsische Landesschulbehörde
Außenstelle Oldenburg
Dez.  
Birkenweg 5
26127 Oldenburg
Bezug:
1. Bericht

    
2. Beratungsgutachten

Es wird empfohlen, bei dem  Kind




,geb. am 

   


sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen

    


sonderpädagogischen Förderbedarf nicht festzustellen

   


veränderten sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen

Auf der Grundlage des Berichts und des Beratungsgutachtens wurde von den beteiligten Lehrkräften:

folgende Empfehlung für den weiteren Schulbesuch erarbeitet:

Begründung:


     Lehrkraft der zuständigen Schule                                                            Förderschullehrkraft


Schulleiterin / Schulleiter der zuständigen Schule

